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Erucasäure: BfR befürwortet vorgeschlagene Höchstgehalte - jedoch sollten 
auch Lebensmittel mit zugesetzten Fetten begrenzt werden 

Stellungnahme Nr. 044/2018 des BfR vom 20. Dezember 2018 

Erucasäure kommt in pflanzlichen Ölen und Fetten vor. Sie ist natürlicher Bestandteil von 
Pflanzensamen der Familie Brassicaceae (Kreuzblütler wie Raps und Senf). Chemisch ist sie 
eine langkettige, einfach ungesättigte Omega-9-Fettsäure.  

Hohe Gehalte von Erucasäure in Lebensmitteln können die Gesundheit beeinträchtigen. Zu 
den gesundheitsschädlichen Wirkungen von Erucasäure zählt die Verfettung des Herzens 
(myokardiale Lipidose), bei der es zur Anreicherung von Fetten (Lipiden) im Herzgewebe 
kommt. Dies kann bewirken, dass der Herzmuskel schlechter kontrahieren kann, er wird 
schwächer. Die durch Erucasäure ausgelösten Lipidosen sind reversibel. 

In der EU-Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 sind die Höchstgehalte für Erucasäure in Le-
bensmitteln geregelt. Der Höchstgehalt ist die gesetzlich festgelegte, maximal zulässige 
Konzentration eines Stoffes beispielsweise in Lebensmitteln. Er ist ein vom Risikomanage-
ment bestimmter Grenzwert, der unter anderem als Handelsstandard fungiert und bei guter 
Herstellungspraxis zu erreichen ist. Er ist jedoch kein gesundheitlicher Grenzwert und trifft 
keine Aussage darüber, ob bei Überschreitung der Gehalte ein gesundheitliches Risiko be-
steht. Für Aussagen zur gesundheitlichen Beeinträchtigung wird unter anderem die tolerier-
bare tägliche Aufnahmemenge (Tolerable Daily Intake, TDI) angewandt, die auch als Be-
rechnungsgrundlage für Höchstgehalte dient. 

Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, die bestehenden Höchstgehalte für Erucasäure zu 
revidieren und eine Neufestsetzung von Höchstgehalten für bisher nicht geregelte Lebens-
mittel zu prüfen. Die europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat im Jahr 
2016 die gesundheitlichen Risiken durch den Verzehr von erucasäurehaltigen Lebensmitteln 
bewertet. Auf dieser Datengrundlage hat das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) den 
Vorschlag der EU-Kommission geprüft. 

Die EU-Kommission schlägt folgende Höchstgehalte vor: 

 Pflanzliche Öle und Fette: 20 g/kg (aktuell: 50 g/kg) 
 Lebensmittel mit zugesetzten pflanzlichen Ölen und  

Fetten (ausgenommen Säuglingsanfangsnahrung  
und -folgenahrung): entfällt (aktuell: 50 g/kg) 

 Säuglingsanfangs- und -folgenahrung: 4 g/kg (aktuell: 10 g/kg) 
 Senf: 30 g/kg (aktuell: kein Höchstgehalt) 

Das BfR sieht die vorgeschlagenen Höchstgehalte als geeignet an, die Aufnahme von E-
rucasäure aus Lebensmitteln durch die Verbraucherinnen und Verbraucher zu senken. Das 
BfR befürwortet auch die Neufestlegung eines Höchstgehalts für Senf. 

Höchstgehalte für Lebensmittel mit zugesetzten pflanzlichen Ölen und Fetten wie feine 
Backwaren (Kuchen, Kekse, Muffins, Waffeln etc.) sind im Gegensatz zur momentan gelten-
den Verordnung in dem Vorschlag der EU-Kommission nicht mehr enthalten. Aus der Stel-
lungnahme der EFSA zu Erucasäure geht jedoch hervor, dass insbesondere Kinder, die gro-
ße Mengen dieser Lebensmittel verzehren, die tolerierbare tägliche Aufnahmemenge über-
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schreiten können. Das BfR empfiehlt daher, die Erucasäuregehalte in dieser Lebensmittelka-
tegorie auch künftig zu begrenzen. 

1 Gegenstand der Bewertung 

Aktuell gelten nach Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 in bestimmten Lebensmitteln Höchst-
gehalte für Erucasäure. Die EU-Kommission erwägt, die bestehenden Höchstgehalte zu re-
vidieren und eine Neufestsetzung von Höchstgehalten für bisher nicht geregelte Lebensmittel 
zu prüfen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hat eine Stellungnahme zu einem 
entsprechenden Entwurf der EU-Kommission verfasst. 

2 Ergebnis 

Die europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat im Jahr 2016 die gesund-
heitlichen Risiken durch die Exposition gegenüber Erucasäure aus Lebensmitteln bewertet 
(EFSA 2016). Auf dieser Datengrundlage hat das BfR den Vorschlag der EU-Kommission 
geprüft. Aus Sicht des BfR sind die vorgeschlagenen Höchstgehalte geeignet, die Aufnahme 
von Erucasäure durch die Verbraucherinnen und Verbraucher aus Lebensmitteln zu senken.  

(1) Höchstgehalte an Erucasäure in pflanzlichen Ölen und Fetten:  
 Die Herabsetzung der Höchstgehalte in pflanzlichen Ölen und Fetten als bedeutende 

Expositionsquelle auf 20 g/kg ist als Maßnahme zur Verminderung der Wahrschein-
lichkeit von Überschreitungen der tolerierbaren täglichen Aufnahmemenge (Tolerable 
Daily Intake, TDI1

1 Der TDI ist die geschätzte Menge eines Stoffes, die ein Mensch während seines gesamten Lebens 
pro Tag aufnehmen kann, ohne dass gesundheitliche Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

) in besonders belasteten Bevölkerungsgruppen aus toxikologischer 
Sicht positiv zu bewerten. 

(2) Höchstgehalte an Erucasäure in Lebensmitteln mit zugesetzten pflanzlichen Ölen und 
Fetten (ausgenommen Säuglingsanfangsnahrung und Säuglingsfolgenahrung):  

 Vorrangig diese Lebensmittelgruppe, zu denen auch „Feine Backwaren“ wie Kekse und 
Kuchen zählen, leistet nach den Abschätzungen der EFSA einen bedeutsamen Beitrag 
zur Exposition gegenüber Erucasäure, insbesondere bei der Bevölkerungsgruppe „An-
dere Kinder“ („Other children“) (EFSA 2016). In ihrer Stellungnahme sah die EFSA be-
sonders für jüngere Bevölkerungsgruppen („young individuals“) ein gesundheitliches 
Risiko (EFSA 2016).  

 Die bisher geltende Begrenzung der Höchstgehalte in dieser Lebensmittelkategorie ist 
als ein bedeutsamer Beitrag anzusehen, um die Wahrscheinlichkeit für Überschreitun-
gen des TDI-Wertes für die relevanten Bevölkerungsgruppen zu verringern. Aus toxiko-
logischer Sicht empfiehlt das BfR daher, die Gehalte an Erucasäure für diese Kategorie 
auch künftig wirksam zu begrenzen. 

(3) Höchstgehalte an Erucasäure in Säuglingsanfangs- und -folgenahrung:  
 Die deutliche Reduzierung auf 4 g/kg wird vom BfR aus toxikologischer Sicht befürwor-

tet, da die EFSA insbesondere bei „Säuglingen“ („Infants“) unter bestimmten Expositi-
onsszenarien eine Überschreitung des TDI abgeschätzt hat. 
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(4) Festlegung eines Höchstgehalts an Erucasäure in Senf:  
 Da Senf hohe Gehalte an Erucasäure aufweist und damit wesentlich zur Gesamtexpo-

sition gegenüber dieser Verbindung beiträgt, sieht das BfR die Höchstgehaltsregelung 
für Senf aus toxikologischer Sicht als geeignet an, einer Überschreitung des TDI-
Wertes für die relevanten Bevölkerungsgruppen entgegenzuwirken und mögliche ge-
sundheitliche Risiken zu vermindern. 

3 Begründung 

3.1 Mögliche Gefahrenquelle (Agens) 
Die EFSA hat das Herz als primäres Zielorgan für toxische Effekte von Erucasäure identifi-
ziert (EFSA 2016). Zu den gesundheitsschädlichen Wirkungen gehört die myokardiale Lipi-
dose (Lipidspeicherkrankheit), bei der es zur abnormalen Anreicherung von Lipiden („Verfet-
tung“) im Herzgewebe kommt. Myokardiale Lipidosen können mit einer Verringerung der 
kontraktilen Kraft des Herzmuskels verbunden sein. Die durch Erucasäure ausgelösten Lipi-
dosen sind reversibel.  
Weitere Untersuchungen in verschiedenen Tiermodellen zeigten ferner, dass die Exposition 
mit hohen Dosen von Erucasäure auf Zellebene zu mitochondrialen Schädigungen und zu 
einer Desorganisierung von Myofibrillen2

2 Viele Myofibrillen bilden zusammen eine Muskelfaser. 

 führt sowie mit myokardialen Nekrosen (Absterben 
von Zellen im Herzgewebe) und Fibrosen einhergehen kann (EFSA 2016). Aufgrund der un-
zureichenden Datenlage kam die EFSA zu dem Schluss, dass ein mögliches genotoxisches3

3 Ein genotoxischer Stoff kann das Erbgut verändern. 

 
und/oder krebserzeugendes Potenzial von Erucasäure nicht abschließend bewertet werden 
kann (EFSA 2016).  
Zur Ableitung eines gesundheitsbasierten Richtwerts („health-based guidance value“) wurde 
die Entstehung einer Lipidose als sensitivster Endpunkt herangezogen. Aus den Daten ver-
schiedener Tierstudien wurde ein NOAEL („No Observed Adverse Effect Level“, höchste 
Dosis, bei der keine nachteiligen Wirkungen beobachtet wurden) für myokardiale Lipidose 
von 0,7 g Erucasäure/kg Körpergewicht (KG) und Tag ermittelt (EFSA 2016). Ausgehend 
von diesem NOAEL wurde unter Anwendung eines Sicherheitsfaktors von 100 ein TDI-Wert 
für Erucasäure von 7 mg/kg KG und Tag abgeleitet.  
Bezogen auf diesen TDI-Wert bewertete die EFSA 2016 das Risiko, welches mit der Auf-
nahme von Erucasäure über Lebensmittel für verschiedene Bevölkerungsgruppen und in 
unterschiedlichen Expositionsszenarien („lower bound“ (LB), „upper bound“ (UB), „medium 
bound“ (MB)) verbunden sein kann (EFSA 2016). Die Daten zur ernährungsbedingten Expo-
sition zeigten, dass die mittlere Aufnahme von Erucasäure durch Lebensmittel über alle Al-
tersgruppen zwischen 0,3 (LB) und 4,4 (UB) mg/kg KG und Tag und damit unter dem TDI 
lag. Für Vielverzehrer (95. Perzentile, P95) war die Exposition für „Säuglinge“ („Infants“) mit 
1,7 (LB) bis 7,4 (UB) mg/kg KG und Tag bzw. „Andere Kinder“ („Other children“) mit 2,1 (LB) 
bis 9,5 (UB) mg/kg KG und Tag am höchsten (EFSA 2016). Das bedeutet, dass es für Viel-
verzehrer aus den oben genannten Altersgruppen zu Überschreitungen des TDI (7 mg/kg 
(KG) und Tag) kommen kann. Daher sah die EFSA insbesondere für jüngere Bevölkerungs-
gruppen („young individuals“) ein mögliches gesundheitliches Risiko (EFSA 2016).  
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3.2 Höchstgehalte der EU-Kommission für Erucasäure in Lebensmitteln 
Ziel der Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 ist, zum Schutz der öffentlichen Gesundheit, den 
Gehalt an Kontaminanten (unerwünschten Stoffen) auf toxikologisch vertretbare Werte zu 
begrenzen. Bei Kontaminanten, bei denen die derzeitige Exposition der Bevölkerung oder 
gefährdeter Bevölkerungsgruppen annähernd die tolerierbare Aufnahme erreicht oder diese 
übersteigt, sind die Höchstgehalte so niedrig festzulegen wie in vernünftiger Weise durch 
eine gute Landwirtschafts-, Fischerei- und Herstellungspraxis erreichbar (as low as 
reasonably achievable, ALARA). Zum Schutz der Gesundheit von Säuglingen und Kleinkin-
dern, als einer gefährdeten Bevölkerungsgruppe, sollten die niedrigsten Höchstgehalte fest-
gelegt werden, die durch eine strenge Auswahl der Rohstoffe zur Herstellung von Lebensmit-
teln für Säuglinge und Kleinkinder erreicht werden können. 
Im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 696/2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
1881/2006 wurden unter Punkt 8.1 „Erucasäure“ Höchstgehalte an Erucasäure in bestimm-
ten Lebensmitteln festgelegt. Danach gelten bisher Höchstgehalte für 
 Pflanzliche Öle und Fette: 50 g/kg 
 Lebensmittel mit zugesetzten pflanzlichen Ölen und Fetten (ausgenommen Säuglings-

anfangsnahrung und Folgenahrung): 50 g/kg 
 Säuglingsanfangsnahrung und -folgenahrung: 10 g/kg. 

Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, die bestehenden Höchstgehalte für Erucasäure in 
Lebensmitteln zu revidieren und eine Neufestsetzung von Höchstgehalten für bisher nicht 
geregelte Lebensmittel zu prüfen. Der Vorschlag beinhaltet folgende Festlegungen: 
 Pflanzliche Öle und Fette: 20 g/kg 
 Säuglingsanfangsnahrung und -folgenahrung: 4 g/kg 
 Senf: 30 g/kg („whole weigth“, Gesamtgewicht).  

Höchstgehalte für Lebensmittel mit zugesetzten pflanzlichen Ölen und Fetten sind in dem 
Vorschlag aktuell nicht mehr enthalten. 
Die EFSA hat gesundheitliche Risiken durch die Exposition gegenüber Erucasäure aus Le-
bensmitteln 2016 bewertet (EFSA 2016). Auf dieser Datengrundlage hat das BfR den Vor-
schlag der EU-Kommission geprüft. Aus Sicht des BfR sind die vorgeschlagenen Höchst-
gehalte geeignet, die Aufnahme von Erucasäure aus Lebensmitteln durch die Verbrauche-
rinnen und Verbraucher zu senken. 

3.2.1 Höchstgehalte für Erucasäure in pflanzlichen Ölen und Fetten 
Aus den Gehaltsdaten, welche die EFSA in ihrer Stellungnahme berücksichtigt hat, ergibt 
sich, dass in der Lebensmittelgruppe der pflanzlichen Fette und Öle die höchsten Erucasäu-
regehalte in Ölen in einigen Sorten von Senf und Raps (> 500 g/kg) zu finden waren. Wäh-
rend in anderen Rapssorten (z. B. „Canola“) relativ geringe Gehalte von 2,41 g/kg gemessen 
wurden (EFSA 2016). Der Beitrag von Speiseölen, wie Rapsöl selbst, zur lebensmittelbe-
dingten Exposition der Verbraucherinnen und Verbraucher mit Erucasäure wurde als relativ 
begrenzt eingeschätzt (EFSA 2016). Allerdings werden solche pflanzlichen Öle und Fette 
insbesondere bei der Herstellung von Lebensmitteln eingesetzt, die wiederum einen großen 
Anteil an der Gesamtexposition des Verbrauchers mit Erucasäure besitzen, wie „Feine 
Backwaren“ („Fine bakery wares“), z. B. Kekse („Biscuits“) oder „Gebäck und Kuchen“ („Pas-
tries and cakes“). Ferner werden diese pflanzlichen Öle und Fette auch für die Herstellung 
von Lebensmitteln für Säuglinge und kleine Kinder („Food for infants and small children“), 
wie Säuglingsanfangsnahrung in Pulverform („Infant formulae, powder“), verwendet, die wie-



 

  © BfR, Seite 5 von 7 

www.bfr.bund.de 

Bundesinstitut für Risikobewertung 

derum einen großen Teil zu der Erucasäureexposition von Säuglingen beitragen (EFSA 
2016). 
Vor diesem Hintergrund befürwortet das BfR die Reduzierung der Höchstgehalte an E-
rucasäure in pflanzlichen Ölen und Fetten auf 20 g/kg, da sie zu einer Verringerung der Auf-
nahme durch die Bevölkerung mit diesem in Lebensmitteln unerwünschten Bestandteil führt. 
Die aus der EFSA-Bewertung zur Verfügung stehenden Daten zeigen, dass diese Werte 
durch die Wahl geeigneter „Brassicaceae“ (Kreuzblütler)-Sorten mit geringen Erucasäurege-
halten eingehalten werden können (EFSA 2016). Solche Pflanzensorten wurden eigens für 
die Pflanzensamenöl-Produktion entwickelt und werden in den meisten Ländern (auch in der 
EU) eingesetzt. Daher ist der neudefinierte Erucasäure-Höchstgehalt von 20 g/kg insbeson-
dere für pflanzliche Öle und Fette sinnvoll, die in der Lebensmittelproduktion in großem Um-
fang eingesetzt werden, z. B. für Rapsöl.  
In dem Entwurf wurde zudem darauf hingewiesen, dass bei der Neufestsetzung von Höchst-
gehalten an Erucasäure in pflanzlichen Ölen und Fetten Ausnahmen möglich sind, sofern 
diese durch geeignete Daten zu begründen sind. In diesem Zusammenhang haben produzie-
rende Betriebe eingewandt, dass einige selten verwendete Pflanzenöle wie Leindotteröl 
(„camelina oil“) oder Borretschöl („borage oil“) aktuell den vorgeschlagenen Höchstgehalt an 
Erucasäure von 20 g/kg überschreiten. Die Vereinigung der Europäischen Ölmühlenindustrie 
(FEDIOL) teilt Erucasäuregehalte zum Beispiel in Leindotteröl zwischen 25,50 (min.) und 
45,07 (max.) g/kg mit.  
Da Daten fehlen, die eine Abschätzung der Exposition aus diesen selten verwendeten Pflan-
zenölen ermöglichen können, lässt sich ihr Beitrag zur Gesamtaufnahme nicht abschließend 
beurteilen. 

3.2.2 Höchstgehalte in Lebensmitteln mit zugesetzten pflanzlichen Ölen und Fetten 
In dem Vorschlag der EU-Kommission sind Höchstgehalte für Lebensmittel mit zugesetzten 
pflanzlichen Ölen und Fetten aktuell nicht mehr enthalten. 
Aus der Stellungnahme der EFSA zu Erucasäure geht hervor, dass insbesondere „Feine 
Backwaren“ („Fine bakery wares“), welche zu den „Lebensmitteln mit zugesetzten pflanzli-
chen Ölen und Fetten“ zu zählen sind, in großem Maße zur Erucasäureexposition der Bevöl-
kerungsgruppe „Andere Kinder“ („Other children“) beitragen (EFSA 2016). Dies wird mit dem 
hohen Konsum und der Vielfältigkeit dieser Lebensmittelkategorie (z. B. als Kuchen, Muffins, 
Waffeln, Kekse etc.) begründet. Ferner kommt es besonders in dieser Bevölkerungsgruppe 
in Szenarien für Vielverzehrer (P95) von Lebensmitteln mit hohen Erucasäuregehalten (UB) 
mit 9,5 mg Erucasäure/kg KG und Tag zu Überschreitungen des TDI (7 mg/kg KG und Tag) 
(EFSA 2016). 
Die bisher geltende Begrenzung der Höchstgehalte in dieser Lebensmittelkategorie ist daher 
als ein bedeutsamer Beitrag anzusehen, eine Überschreitung des TDI-Wertes für die rele-
vanten Bevölkerungsgruppen zu vermeiden. Aus toxikologischer Sicht wird daher empfohlen, 
bei der Festsetzung von Höchstgehalten sicherzustellen, dass die Gehalte an Erucasäure für 
diese Kategorie auch künftig wirksam begrenzt werden. 

3.2.3 Höchstgehalte in Säuglingsanfangs- und -folgenahrung 
Unter Punkt 8.1.2. wird für Säuglingsanfangsnahrung und -folgenahrung (ehemals „8.1.3.“ in 
Verordnung (EU) Nr. 696/2014) eine Verringerung des Höchstgehaltes für Erucasäure von 
10 g/kg auf 4 g/kg vorgeschlagen.  
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Nach der Expositionsschätzung der EFSA wird insbesondere für jüngere Individuen („young 
individuals“) ein mögliches gesundheitliches Risiko im Zusammenhang mit einer hohen Ex-
position von Erucasäure gesehen (EFSA 2016). Die Lebensmittelgruppe „Lebensmittel für 
Säuglinge und kleine Kinder“ („Food for infants and small children“) trägt für die Bevölke-
rungsgruppe Säuglinge hauptsächlich zur Exposition mit Erucasäure bei (EFSA 2016). Für 
Vielverzehrer (95. Perzentile, P95) in der Gruppe Säuglinge („Infants“) lag die tägliche Auf-
nahme zwischen 1,7 (LB) bis 7,4 (UB) mg/kg KG und Tag und für „Andere Kinder“ („Other 
children“) bei 2,1 (LB) bis 9,5 (UB) mg/kg KG und Tag. Dies bedeutet, dass es durch den 
Konsum von Lebensmitteln mit hohen Gehalten an Erucasäure für Vielverzehrer aus diesen 
Bevölkerungsgruppen zu Überschreitungen des TDI kommen kann (EFSA 2016).  
Von besonderer Bedeutung ist dies für die Ernährung von Säuglingen, die nicht gestillt wer-
den (können), da diese ausschließlich mit Säuglingsanfangs- und -folgenahrung ernährt 
werden. Säuglinge und Kleinkinder stellen eine besonders vulnerable Gruppe in der Bevölke-
rung dar, die überdies bezogen auf das Körpergewicht eine höhere Nahrungsaufnahme ha-
ben. Daher fordert die Verordnung (EG) Nr. 1881/2006, dass zum Schutz der Gesundheit 
von Säuglingen und Kleinkindern als einer gefährdeten Bevölkerungsgruppe, die niedrigsten 
Höchstgehalte festgelegt werden, die durch eine strenge Auswahl der Rohstoffe zur Herstel-
lung von Lebensmitteln für Säuglinge und Kleinkinder erreicht werden können. 
Aus diesen Gründen befürwortet das BfR die Herabsetzung des Höchstgehaltes für E-
rucasäure von 10 g/kg auf 4 g/kg für „Säuglingsanfangsnahrung und -folgenahrung“ als ge-
eignete Maßnahme, die Exposition gegenüber Erucasäure über Säuglingsanfangs- und -
folgenahrung künftig zu begrenzen und Überschreitungen des TDI in den genannten Grup-
pen entgegenzuwirken. 

3.2.4 Höchstgehalte in Senf 
Unter Punkt 8.1.3. wird vorgeschlagen, „Senf“ („Mustard“) mit 30 g/kg („whole weigth“) als 
neue Lebensmittelgruppe in die Höchstgehaltsregelung aufzunehmen. 
Bislang war in der Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 kein Höchstgehalt für Senf festgelegt. 
Aus der Stellungnahme der EFSA aus dem Jahr 2016 geht hervor, dass verschiedene 
Senfsaaten, wie auch die entsprechenden Senfprodukte, besonders hohe Gehalte an E-
rucasäure aufweisen (EFSA 2016). Dies liegt vor allem daran, dass für die Senfsamenpro-
duktion Sorten mit hohen Erucasäuregehalten verwendet werden (EFSA 2016). Insbesonde-
re für „Erwachsene“ („Adults“) leistet der Konsum von „Gewürzen“ („Condiments“) wie „mil-
dem Senf“ („Mustard, mild“) einen hohen Beitrag zur Gesamtexposition mit Erucasäure 
(EFSA 2016). 
Angesichts des potenziell hohen Beitrags von Senfsaaten und Senfprodukten zur Exposition 
mit Erucasäure befürwortet das BfR die Neufestlegung eines Höchstgehaltes für diese Le-
bensmittelgruppe von 30 g/kg durch die EU-Kommission. Herstellerverbände haben der EU-
Kommission gegenüber eingewandt, dass die vorgeschlagenen Höchstgehaltsvorgaben für 
Erucasäure bei der Herstellung von Senfprodukten nicht eingehalten werden könnten.  
Aus der Stellungnahme der EFSA geht hervor, dass insbesondere in der Bevölkerungsgrup-
pe Erwachsene („Adults“) Senf einen Großteil zur Gesamtexposition gegenüber Erucasäure 
beiträgt (EFSA 2016). In der Gruppe Erwachsene („Adults“) lag die Aufnahme von Erucasäu-
re durch Lebensmittel mit mittleren Gehalten („Mean“) zwischen 0,3 (LB) und 1,9 (UB) mg/kg 
KG und Tag. Für Vielverzehrer (P95) lagen die Expositionswerte zwischen 0,9 (LB) und 4,3 
(UB) mg/kg KG und Tag. Die geschätzte Aufnahme in dieser Bevölkerungsgruppe über-
schreitet damit nicht den TDI-Wert von 7 mg/kg KG und Tag. 
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Weitere Informationen auf der BfR-Website zu den Themen Fette und Fettsäuren 

Bewertung von Fetten in Lebensmitteln 
https://www.bfr.bund.de/de/bewertung_von_kohlenhydraten__fetten__proteinen_in_lebensmi
tteln-54414.html 

Gesundheitliche Bewertung von Fettsäuren 
https://www.bfr.bund.de/de/gesundheitliche_bewertung_von_fettsaeuren-54422.html  

„Stellungnahmen-App“ des BfR  
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(BMEL). Es berät die Bundesregierung und die Bundesländer zu Fragen der Lebensmittel-, 
Chemikalien- und Produktsicherheit. Das BfR betreibt eigene Forschung zu Themen, die in 
engem Zusammenhang mit seinen Bewertungsaufgaben stehen. 

https://www.bfr.bund.de/de/bewertung_von_kohlenhydraten__fetten__proteinen_in_lebensmitteln-54414.html
https://www.bfr.bund.de/de/gesundheitliche_bewertung_von_fettsaeuren-54422.html
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